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Entwurf einer XX. Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften der 
Straßenverkehrs-Ordnung 
Aktenzeichen: StV 12/7332.3/3 
hier: Einbeziehung der Ferienreiseverordnung 

Sehr geehrter Herr         , 

vielen Dank für Ihre Nachricht und die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Der BSM regt an, die Freistellung der Schaustellerfahrzeuge vom Sonn- und 

Feiertagsfahrverbot so zu gestalten, dass sie auch auf die Ferienreiseverordnung 

anzuwenden ist. 

Begründung 

Die geplante Ausnahmeverordnung schafft für Schausteller Rechtsklarheit für Fahrten an 

Sonn- und Feiertagen. 

Es besteht jedoch nach wie vor Unsicherheit bei den Fahrverboten an 

Samstagen 

in den Monaten Juli und August eines jeden Jahres. 



Diese beiden Monate bilden zudem den Kern der Veranstaltungssaison. Zielsetzung und 

Notwendigkeit der Ausnahmeregelungen unterscheiden sich mit Blick auf die in der 

Ferienreiseverordnung normierten LKW-Fahrverbote nicht. 

Der BSM hatte daher im Rahmen der umfangreichen Korrespondenz zu jener Thematik 

bereits frühzeitig auf das Erfordernis einer korrespondierenden Regelung zu der 

Ferienreiseverordnung hingewiesen (siehe beigefügtes Schreiben vom 26. März 2010). 

Entsprechend der bisherigen Rechtsetzungspraxis ist auch künftig eine Einheitlichkeit der 

Fahrverbotsregelungen für Lastkraftwagen anzustreben.  

Hierzu bedarf es flankierend einer impliziten Gleichrichtung der Ausnahme-

bestimmungen des § 3 Absatz 1 Ferienreiseverordnung und § 30 Absatz 3 Satz 2 StVO 

bzw. zu § 30 Rdr. 12 VwV-StVO. Diese Vereinheitlichung ist aus Gründen der 

Rechtsklarheit und des Bürokratieabbaus geboten. 

Auch der seinerzeitige Verordnungsentwurf des Bundesrates (Drucksache 391/09; 

Beschluss vom 15.05.09, Anlage) griff diese Problematik bereits zutreffend auf. Bedingt 

durch die grundsätzliche Privilegienfeindlichkeit der StVO, als Teil des Polizei- und 

Ordnungsrechts, musste der Bundesratsantrag damals allerdings scheitern.  

Lediglich hilfsweise, für den Fall, dass in dieser Ausnahmeverordnung zur StVO aus 

formaljuristischen Gründen kein namentlicher Verweis auf die FerienreiseVO erfolgen 

kann, sollte in die Erwägungen und die Begründung zu der Ausnahme VO ein geeigneter 

Wortlaut aufgenommen werden, der zumindest eine analoge Anwendung der Ausnahme 

VO auf die Ferienreise VO ermöglicht.  

Alternativ könnte geprüft werden, ob und inwieweit der Titel dieser Ausnahmeverordnung 

anders benannt werden kann - so z.B. „Verordnung über Ausnahmen von 

straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften“ - um die Anwendung auch auf die 

FerienreiseVO zu begründen. Es sollte wenigstens hervorgehen, dass die durch die 

Ausnahme VO gesetzten Befreiungen sinngemäß auch auf die Fahrverbote der 

Ferienreise VO anwendbar sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

 Präsident  Hauptgeschäftsführer 

Anlagen 








